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Nun habe ich gerade eine Nachricht bekommen, dass ich meine Proben abholen soll.

Von wem? Da ist schon relevant, ob es womöglich eine Weisung ist. Nicht, dass daraus eine
Verpflichtung entsteht, sodnern wegen des Spaßes, den man dann haben kann. Hol' die Dinger
dann doch ab und rechne die Fahrt dann als Dienstfahrt ab. Wenn die angeordnet wurde (vom
SL zum Beispiel), hast du Anspruch auf Erstattung der Kosten. Zur Sicherheit fragst du vorher
navh, ob es OK ist, dass du mit dem Privat-PKW kommst, um die abzuholen.

Das einfachste aber wäre es, zu antworten, dass man zu Hause für so etwas keinen Platz habe.
Das gante Geeier um die rechtslage kann man sich sparen, da es offensichtlich ist, dass es eine
solche Verpflichtung nicht geben kann.
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